
Erste Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung der Stadt Ostheim v. d. Rhön

(BGS – EWS)

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG – BayRS 2024-1-I-)
erlässt die Stadt Ostheim v. d. Rhön folgende Satzung zur Änderung der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 18.12.2001:

§ 1

§ 6 erhält folgende neue Fassung:

Der Beitrag beträgt
a) pro qm Grundstücksfläche 1,00 Euro
b) pro qm Geschossfläche            9,10 Euro

Für Grundstücke, bei denen der erstmalige Herstellungsbeitrag vor dem 01.01.1997
(Finanzierungsänderung der Grundstücksanschlüsse) entstanden ist, beträgt der Beitrag
in den Fällen der Nacherhebung für Grundstücks- und Geschossflächenvergrößerungen
a) pro qm Grundstücksfläche 0,90 Euro
b) pro qm Geschossfläche            8,50 Euro
Außerdem gelten diese Beitragssätze auch für Grundstücke, für die der Grundstücksanschluss
in vollem Umfang vom Eigentümer finanziert wird.

§ 2

§ 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung:

(3) Die Gebühr beträgt 1,10 Euro pro Kubikmeter Abwasser.

§ 3

Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft.

Ostheim v. d. Rhön, den 28.12.2006

S t a d t
Ostheim v. d. Rhön

B ü t t n e r
1. Bürgermeister

Diese Satzung ist laut Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom 27.12.2006,
Az. II/1-0280/16.1 - 2006, nicht genehmigungspflichtig.
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